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Schnellinfo zum Beschluss des Bewertungsausschuss von 

Honorarkürzungen für Psychotherapeutische Leistungen 

Noch ist der Beschluss nicht offiziell im Internet zu finden, aber wir wollen Ihnen unsere Infor-

mationen, die aus gesicherter Quelle kommen, nicht länger vorenthalten.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wir sind fassungslos und empört über den aktuellen Beschluss des Erweiterten Bewertungsaus-

schuss gegen die Stimmen der Kassenärztlichen Vereinigung (KBV) vom 11.03.2026 über eine 

Honorarkürzung der psychotherapeutischen Leistungen in Höhe von 4,5 % zum 1.4. 2026!  

Alle genehmigungspflichtigen Leistungen, die Psychotherapeutischen Sprechstunden und die 

Akutbehandlungen sollen zum 1. April 2026 um 4,5 Prozent abgesenkt werden 

Die Abwertung unserer Leistungen wurde vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversi-

cherungen (GKV-SV) vorangetrieben, die eigentlich noch mehr an den Psychotherapeut:innen 

sparen wollten (Schnellinfo vom 04.02.2026). Die Leistungsabwertung wurde mit der jährlich 

stattfindenden Überprüfung der Kostenentwicklung begründet, die im Psychotherapiesektor 

scheinbar weniger angestiegen sei. Das wird vielen von Ihnen – so auch uns - angesichts der all-

gemeinen Preisentwicklung, die sich auch in unseren Praxen niederschlägt, vermutlich nicht 

einleuchten. Berechnungen des Zentralinstituts (ZI), kommen zu dem Schluss, dass der Über-

schuss nach Abzug aller Praxiskosten im Durchschnitt pro Arbeitsstunde 52 € je Psychothera-

peut:in beträgt. Vergleicht man das mit den Gewinnen der Hausärzt:innen, die zu den „Gering-

verdienern“ unter den Ärzten zählen, so erwirtschaften wir lediglich die Hälfte. Schneller arbei-

ten und damit mehr Patient:innen versorgen, können wir auch nicht, weil unsere Leistungen ja 

zeitgebunden sind!! Von der besonderen Situation der KJP mal abgesehen, die stärker in der 

verfügbaren Behandlungszeit eingeschränkt sind (z.B. Berücksichtigung von äußeren Gegeben-

heiten, wie Möglichkeiten der Eltern, die Kinder zu bringen, Vermeidung von längeren Fehlzei-

ten in der Schule etc.).   

Das wirft lange Schatten auf die Bedeutung unserer Arbeit bei den Krankenkassen – und passt 

so gar nicht zu der Wertschätzung, die wir durch unsere Patient:innen und innerhalb der Bevöl-

kerung erhalten!  

Dass sich der GKV-SV in der Verhandlung mit den KBV-Vertreter:innen im Punkt Honorarabwer-

tung für Psychotherapeut:innen durchsetzen konnte, ist ein Skandal!  



 

 

Da es bei den Gehältern für Praxisangestellte (z.B. Medizinisch-Technische Assisent:innen) 

deutlich Lohnerhöhungen zu bezahlen gibt, schlug sich allerdings im Strukturzuschlag nieder, 

der um 14,25 % erhöht wurde. Damit könnte der ein oder andere die o.g. Einbußen ggf. etwas 

kompensieren. Aber selbst bei vollem Strukturzuschlag stände unter dem Strich immer noch ein 

-2,8 %! Die Abwertung unserer Leistung bleibt! 

 

Aktuell schließen wir uns mit den Vertreter:innen der Psychotherapeutischen Verbände und 

Kammern zusammen, um gemeinsam gegen diesen untragbaren Kürzungsbeschluss politisch 

und mit großer Wahrscheinlichkeit auch juristisch vorzugehen!  

Wir werden Sie weiter informieren und beizeiten um Unterstützung bitten.  

 

Kämpferische Grüße vom Vorstand,  

Bettina Meisel und Tanja Maria Müller  

(VAKJP-Vorstand) 

 

 

 


